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viert und nicht ausgebrannt. Kann
man daraus schließen, daß der wei-
che Typ keine Chance hat? Noch
brisanter ist Behrs Charakterisierung
»untypischer« Schutzmänner, ein-
mal der Schwule als guter Polizist
und ganz hervorragend der Scorpio-
Kollege, der als whistle blower wi-
derrechtliche und unethische Struk-
turen von Handlungsmustern in der
Polizei aufdeckt, aber danach iso-
liert wird. Behrs Typen sind einiger-
maßen tragische Charaktere, und in
der Gesamtschau bleibt ein skepti-
scher Nachgeschmack, was die Re-
formmöglichkeiten in Strukturen
der Polizei betrifft.

Der Rezensent findet die for-
schungspraktische Umsetzung von
gender theory in der Forschung
über Polizei notwendig, und da ist
Rafael Behrs Buch eine Pionierar-
beit, besonders im Vergleich zur völ-
lig mißlungenen Analyse von B.
Franzke (angeblich über Frauen in
der Polizei, in Wahrheit aber: Was
Männer sagen, was sie meinen, was
andere Männer über Frauen in der
Polizei denken könnten…). Aber die
Behrschen Polizistenmännlichkei-
ten geraten ein wenig zu plakativ,
man könnte kritisch sagen zu Ste-
reotypen, und obwohl es der Autor
mehrfach abstreitet: Sie geraten
auch in die Gefahr, als männliche
Charaktertypen in der Polizei identi-
fiziert zu werden. (»Was für ’ne
Männlichkeitsabteilung bist denn
Du, Kollege? Eher ’n Krieger, oder ’n
Schutzmann, oder schwul oder
wie?«) Für case studies, klassische
Fallstudienanalyse, hätten die Behr-
schen Felddaten hervorragend ge-
taugt, und damit hätte sich der Ba-
lancerakt der Kategorienbildung
subtiler angehen lassen. Alles, was
bei uns mit dem Geschlechtergott-
seibeiuns zu tun hat, wird stereotyp
und normativ im Sinne der klassi-
schen Dichotomien und Doktrinen
eingeordnet: hart (männlich) ist
schlecht, weich (kommunikativ,
einfühlsam) gut, Männliches immer
problematisch, Weibliches entweder
gut (oder Opfer), ob Behr dies will
oder nicht.

Trotz dieses eher methodologi-
schen als inhaltlichen Problems, ein
catch 22 jedweder Geschlechterfor-
schung; was Behr zutage fördert, ist
neu, zwingt zum Umdenken und zu
einer anderen Praxis in Aus- und
Fortbildung. In dem, was Behr über
Bürokratie, über das Generationen-
und das »Dirty Harry«-Problem so-

wie über Homosexualität und über
den Schutzmannblick auf die Kolle-
gin, whistle blower und die Funkti-
on der gängigen »Schwarze Schafe«-
Theorie zu sagen hat, ragt sein Text
so weit aus dem bisher in Deutsch-
land Geschriebenen heraus, daß
man Autor und Verlag gratulieren
muß. Endlich kommt in das staubi-
ge Gewaber der kontrolltheoreti-
schen Befassung mit Polizei im
Dunstkreis »Junger Kriminologie«
ein frischer und kräftiger Wind, der
den Blick aufs Wesentliche freima-
chen kann.

Behrs Buch ist eine Fundgrube für
Einsichten in die berufliche Wirk-
lichkeit von Polizisten und die dabei
wirksam werdenden Kräfte auf Per-
sönlichkeiten, Gruppen, Arbeitskli-
mata, die alle zusammen das diffe-
renzierte, hierarchisierte, teils diffuse
und teils gespaltene Image polizeili-
cher Berufskulturen prägen. Ich

sehe in dieser Untersuchung man-
nigfaltige Anregungen für eine bes-
sere polizeiliche Praxis. Behrs Buch
wird dem bornierten und stereoty-
pen Bild der altlinken Polizeikritik
ebenso entgegenwirken wie der la-
tent schizophrenen Wahrnehmung
der Polizei in einer kriminalitätsbe-
sorgten Gesellschaft und ihren Me-
dien. Auch für Nichtexperten ist
»Cop Culture« eine lohnende Lek-
türe, zugänglich, denn über weite
Strecken ein Lesegenuß mit klasse
stories, die nur jemand schreiben
kann, der sich auskennt.

Was wäre eine Kritik ohne Ein-
schränkung: Bei der formalen Ge-
staltung des Textes und der Fülle
vermeidbarer Typos drängt sich
eine beunruhigende Frage auf: Gibt
es in wissenschaftlichen Reihen
vormals renommierter Verlage
noch Lektoren? Oder teilen sie sich
mit dem tasmanischen Tiger das

Schicksal einer ausgestorbenen
(oder gar ausgerotteten) Spezies?
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IMPRESSUM
den, einen kriminellen Lebenswan-
del zu führen oder der Prostitution
nachzugehen, wird mit Freiheitsstra-
fe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft« – so lautet § 171 StGB
(Verletzung der Fürsorge- oder Erzie-
hungspflicht). Im Zuge der Diskussi-
on um die Verschärfung des Straf-
rechts ist auch diese Norm in das
Blickfeld gekommen. Erhöhung der
Mindestfreiheitsstrafe, Streichung
der Geldstrafenalternative und wei-
tere flankierende Reaktionen wie
Ausweisung und Abschiebung bei
Nichtdeutschen werden vorgeschla-
gen. Dies ist der Ausgangspunkt für
Ostendorfs kleine kriminalpräventi-
ve Studie. Ausgehend von den Da-
ten der Polizeilichen Kriminalstati-
stik und der Strafverfolgungsstatistik
hat er 105 Ermittlungsakten in
Schleswig-Holstein aus den Jahren
1992 bis 1997 ausgewertet, um so
eine repräsentative Analyse für die
gesamte Bundesrepublik Deutsch-
land vorzulegen. Sein Ergebnis ist,
daß § 171 StGB in der Regel sehr
zurückhaltend angewendet wird. Er
bestätigt, daß das Strafrecht hier im
guten Sinne zum Schutz der Kinder
differenziert eingesetzt wird, indem
folgenorientiert gehandelt wird in
dem Bemühen, den Konflikt nicht
auf dem Rücken der Kinder auszu-
tragen. Bedenklich erscheinen aller-
dings Ausnahmefälle, in denen aus
prozeßökonomischen Gründen
nicht ausermittelt wird und/oder die
Kommunikation und Kooperation
zwischen Justiz und Sozialarbeit
nicht gelingt bzw. durch wechselsei-
tige Vorbehalte geprägt ist. Deutlich
wird ein Zusammenhang zwischen
Alleinerziehung – wobei Ostendorf
allerdings zu Recht sehr zurückhal-
tend und sensibel ist –, sozialer Not-
lage und psychischer Belastung.

Auch sind die Erwachsenen für die
Kinder und Jugendlichen »mehr ne-
gative Zeitgeistkonsumenten als po-
sitive Zeitgeistproduzenten«.

Obwohl die Vorschrift aus der
Zeit des Nationalsozialismus
stammt und trotz einzelner Ände-
rungen tatbestandlich viel zu weit
gefaßt ist, plädiert Ostendorf weder
für eine völlige Streichung noch
(und schon gar nicht) für straf-
schärfende Veränderungen bei den
Straftatvoraussetzungen bzw. den
Rechtsfolgen. Er folgert aus seiner
Aktenanalyse, daß der Weg der in-
dividualisierenden, sozialkompen-
satorischen Reaktion richtig bzw.
wenigstens akzeptabler Kompro-
miß ist. Die begrenzten Steue-
rungsmöglichkeiten des Strafrechts
werden aber insoweit erkannt und
der Vorrang der Prävention vor der
Reaktion/Repression eingefordert.
Unter diesem Aspekt zeigt Osten-
dorf Konsequenzen auf, die in eine
Intensivierung der Jugend- und Fa-
milienhilfe, in eine engere Koope-
ration der Hilfe- und Kontrollstel-
len einmünden und mit einem ge-
setzgeberischen Signal des Verbotes
der Prügelstrafe enden sollen.

Die ausgewogene Studie ist ins-
gesamt ein deutlicher Kontrast zu
der aufgeregten und kriminolo-
gisch nicht begründbaren Forde-
rung nach immer mehr Härte.

Bernd-Rüdeger Sonnen

Heribert Ostendorf
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